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Leitsatz
1. Ein Bauherr haftet nicht für Unfälle beim Hausbau an einer für alle
offenkundigen Gefahrenstelle. 2. Ist eine Terrasse nur mit Kunststoffplatten
abgedeckt, ist für jeden erkennbar, dass die Terrasse nicht fertiggestellt und ohne
festen Belag ist. In diesem Fall ist es die Verantwortung der Betroffenen, sich
vorsichtig zu bewegen.

Sachverhalt
Der Beklagte führte an seinem Wohnhaus Bauarbeiten durch. An seinem Anbau
schloss eine Terrasse an, die am Unfalltag noch nicht fertig gestellt war. Vor dem
Unfalltag hatte der Beklagte die günstige Terrassenfläche mit Kunststoffplatten
abgedeckt, die auf Holzleisten auflagen. Die Lage der Terrasse war um ca. 80 cm
erhöhrt. Der Kläger betrat die Kunststoffplatten, die sofort einbrachen. Der Kläger
stürzte nach unten, brach sich beide Fersenbeine.

Sodann nahm der Kläger den Beklagten auf Schadensersatz in Anspruch.

Entscheidung
Das Begehren hatte weder in erster noch in zweiter Instanz Erfolg.

Zur Frage der Verkehrssicherung hat das OLG Brandenburg ausgeführt, dass es
eine Verkehrssicherungspflicht, die jeden Unfall ausschließe, nicht gebe. Es reichen
diejenigen Vorkehrungen, die erforderlich und zumutbar sind, um Gefahren von
Dritten abzuwenden. Der Dritte ist nur vor solchen Gefahren zu schützen, die er
selbst bei Abwendung der zu erwartenden Sorgfalt nicht erkennen und vermeiden
kann.
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Im konkreten Fall war — für jeden erkennbar — die Terrasse noch nicht
fertiggestellt, es gab keinen festen Belag, es lagen Kunststoffplatten auf. Deshalb
hätte der Kläger erkennen müssen, dass derartige Kunststoffplatten nicht ohne
Weiteres geeignet sind, das Körpergewicht eines Erwachsenen zu tragen.

Einen Anspruch des Klägers hat das Oberlandesgericht verneint, da im konkreten
Fall aus obigen Gründen die Gefahrenquelle durch die aufgelegten
Kunststoffplatten mit einer „Selbstwarnung“ versehen war.
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